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Wir laden hiermit unsere Aktionäre  

zu der am Mittwoch, 

27. Mai 2009, 11:00 Uhr,

in den Räumlichkeiten der Gesellschaft,

Königsbreede 1, 

33605 Bielefeld, 

stattfindenden ordentlichen 

Hauptversammlung ein.
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Tagesordnung

1.	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des ge- 

billigten Konzernabschlusses, des Lageberichts und des Konzern

lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das  

Geschäftsjahr 2008

Die vorgenannten Unterlagen können ab dem Zeitpunkt der Einberu-

fung der Hauptversammlung im Internet im Bereich Investor Relations 

unter www.itelligence.de/Hauptversammlung eingesehen werden.

2.	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für  

das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss  

ausgewiesenen Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2008 in Höhe  

von EUR 8.387.318,01 wie folgt zu verwenden:

– 	Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,12 je dividenden-		

	 berechtigter Stückaktie = EUR 2.879.424,70

–	 und Vortrag des Restbetrags auf neue Rechnung 			 

	 = EUR 5.507.893,31

Die Dividendensumme und der auf neue Rechnung vorzutragende 

Restbetrag in vorstehendem Beschlussvorschlag basieren auf dem 

am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses (am 11. März 2009) 

dividendenberechtigten Grundkapital in Höhe von  

EUR 23.995.206,00 eingeteilt in 23.995.206 Stückaktien.

Die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien kann sich bis zum 

Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzge-

winns durch Ausübung von Wandlungsrechten erhöhen. In diesem 

Fall wird bei unveränderter Ausschüttung von EUR 0,12 je dividen-

denberechtigter Stückaktie der Hauptversammlung ein entspre-

chend angepasster Beschlussvorschlag zur Gewinnverwendung un-

terbreitet. Die Anpassung erfolgt dabei in der Weise, dass sich die 

Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit die Dividen-

densumme erhöht und sich der auf neue Rechnung vorzutragende 

Betrag entsprechend vermindert. 

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ab dem 28. Mai 2009.
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3.	Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das  

Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vor-

stands für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

4.	Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das  

Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Auf-

sichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung zu erteilen.

5.	Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für 

das Geschäftsjahr 2009

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft, Berlin, zum Abschlussprüfer der itelligence AG und des 

itelligence-Konzerns für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.

6.	Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur  

Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und 

zum möglichen Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen Andie-

nungsrechts

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor zu 

beschließen:

6.1	 Die Gesellschaft wird ermächtigt, eigene Aktien bis zu insge-

samt 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden 

Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben mit der Maßgabe, dass 

auf die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien zusam-

men mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft 

bereits erworben hat und noch besitzt oder die ihr gemäß §§ 71 d 

und 71 e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 

10% des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die Ermächti-

gung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausge-

nutzt werden.

6.2	 Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder 

mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Ge-

sellschaft oder durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft ausgeübt 

werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 26. November 2010.
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6.3	 Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse 

oder mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öf-

fentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots.

Der von der Gesellschaft für den Erwerb dieser Aktien gezahlte Ge-

genwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den Börsenkurs 

um nicht mehr als 10% über- bzw. unterschreiten. Als maßgeblicher 

Börsenkurs im Sinne der vorstehenden Regelung gilt dabei im Falle 

eines Erwerbs über die Börse der Mittelwert der Kurse der Aktie der 

itelligence AG in der Schlussauktion im XETRA-Handel (oder einem 

entsprechenden Nachfolgesystem) während der letzten fünf Börsen-

handelstage vor dem Erwerb der Aktien. Im Falle eines Erwerbs mit-

tels eines an sämtliche Aktionäre gerichteten Kaufangebots bzw. 

mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufange-

bots gilt der Mittelwert der Kurse der Aktie der itelligence AG in der 

Schlussauktion im XETRA-Handel (oder einem entsprechenden 

Nachfolgesystem) während der letzten fünf Börsenhandelstage vor 

der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des Kaufange-

bots bzw. zur öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Kaufange-

bots als maßgeblicher Börsenkurs. Das Kaufangebot bzw. die Auf-

forderung zur Abgabe eines solchen Angebots kann weitere 

Bedingungen vorsehen. 

Sofern das Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Fall einer Auffor-

derung zur Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen 

Angeboten nicht sämtliche angenommen werden können, muss die 

Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme ge-

ringer Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien 

je Aktionär kann vorgesehen werden. Außerdem kann zur Vermei-

dung rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach kauf-

männischen Grundsätzen vorgesehen werden. Ein etwaiges weiter-

gehendes Andienungsrecht der Aktionäre ist insoweit 

ausgeschlossen.

6.4	 Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die  

auf Grund dieser Ermächtigung erworben werden, zu allen gesetz-

lich zugelassenen Zwecken, insbesondere auch zu den folgenden 

Zwecken zu verwenden:

a / Die Aktien können eingezogen werden, ohne dass die Einzie-

hung oder ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungs-

beschlusses bedarf. Sie können auch im vereinfachten Verfahren 

ohne Kapitalherabsetzung durch Anpassung des anteiligen rechneri-
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schen Betrages der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesell-

schaft eingezogen werden. Die Einziehung kann auf einen Teil der 

erworbenen Aktien beschränkt werden. Von der Ermächtigung zur 

Einziehung kann mehrfach Gebrauch gemacht werden. Erfolgt die 

Einziehung im vereinfachten Verfahren, ist der Vorstand zur Anpas-

sung der Zahl der Stückaktien in der Satzung ermächtigt.

b / Die Aktien können auch in anderer Weise als über die Börse 

oder durch ein Angebot an die Aktionäre veräußert werden, wenn 

die Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der 

den Börsenpreis von Aktien gleicher Ausstattung der Gesellschaft 

zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.

c / Die Aktien können gegen Sachleistung veräußert werden, insbe-

sondere auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Unterneh-

men, Teilen von Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen 

sowie Zusammenschlüssen von Unternehmen.

d / Die Aktien können zur Erfüllung von Rechten von Inhabern 

bzw. Gläubigern aus von der Gesellschaft ausgegebenen Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen genutzt oder als Beleg-

schaftsaktien Mitarbeitern der Gesellschaft und mit ihr verbundener 

Unternehmen zum Erwerb angeboten werden.

6.5	 Die Ermächtigungen unter Ziffer 6.4, Buchstaben a) bis d) er-

fassen auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, die auf 

Grund von § 71 d Satz 5 AktG erworben wurden.

6.6	 Die Ermächtigungen unter Ziffer 6.4 können einmal oder 

mehrmals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam, die Er-

mächtigungen gemäß Ziffer 6.4, Buchstaben b), c) und d) können 

auch durch abhängige oder im Mehrheitsbesitz der Gesellschaft ste-

hende Unternehmen oder auf deren Rechnung oder auf Rechnung 

der Gesellschaft handelnde Dritte ausgenutzt werden.

6.7	 Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen, wenn und 

soweit die eigenen Aktien gemäß den vorstehenden Ermächtigun-

gen unter Ziffer 6.4, Buchstaben b), c) oder d) verwendet werden.

6.8	 Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass Maßnahmen des Vor-

stands auf Grund dieses Hauptversammlungsbeschlusses nur mit 

seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.
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Bericht des Vorstandes gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in Verbin-

dung mit § 186 Absatz 3 und 4 AktG zu Tagesordnungspunkt 6

Zu Punkt 6. der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorge-

schlagen, die Gesellschaft gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 26. 

November 2010 zu ermächtigen, unter Einbeziehung bereits erwor-

bener oder der Gesellschaft zuzurechnender Aktien eigene Aktien 

bis zu 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptver-

sammlung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Die Ermächti-

gung soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, das Instrument des 

Erwerbs eigener Aktien bis zum 26. November 2010 nutzen zu kön-

nen. Der Erwerb eigener Aktien kann nur über die Börse oder mit-

tels eines an alle Aktionäre gerichteten Kaufangebots oder durch die 

öffentliche Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots erfol-

gen. Hierdurch erhalten alle Aktionäre in gleicher Weise die Gele-

genheit, Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, sofern die Gesell-

schaft von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch 

macht.

Dabei ist der aktienrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz zu be-

achten. Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Ange-

bots können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie viele 

Aktien und - bei Festlegung einer Preisspanne - zu welchem Preis sie 

diese der Gesellschaft anbieten möchten. Sofern ein öffentliches 

Kaufangebot überzeichnet ist bzw. im Falle einer Aufforderung zur 

Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten 

nicht sämtliche angenommen werden können, muss die Annahme 

nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, eine bevorrech-

tigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis 

zu maximal 100 Stück Aktien oder eine Rundung nach kaufmänni-

schen Grundsätzen vorzusehen. Diese Möglichkeiten dienen dazu, 

gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten 

und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische 

Abwicklung zu erleichtern. 

Der Gegenwert für den Erwerb der Aktien darf den Börsenkurs um 

nicht mehr als 10% über- bzw. unterschreiten. Als maßgeblicher 

Börsenkurs gilt dabei im Falle eines Erwerbs über die Börse der Mit-

telwert der Kurse der Aktie der itelligence AG in der Schlussauktion 

im XETRA-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) 

während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Erwerb der 

Aktien. Im Falle eines Erwerbs mittels eines an sämtliche Aktionäre 
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gerichteten Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforde-

rung zur Abgabe eines Kaufangebots gilt der Mittelwert der Kurse 

der Aktie der itelligence AG in der Schlussauktion im XETRA-Han-

del (oder einem entsprechenden Nachfolgesystem) während der 

letzten fünf Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung der Ent-

scheidung zur Abgabe des Kaufangebots bzw. der Aufforderung zur 

öffentlichen Abgabe eines Kaufangebots als maßgeblicher Börsen-

kurs. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines sol-

chen Angebots kann weitere Bedingungen vorsehen.

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässi-

gen Zwecken verwendet werden, insbesondere auch zu den folgen-

den:

Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erworbenen 

eigenen Aktien außerhalb der Börse gegen Barleistung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts zu veräußern. Voraussetzung dafür ist, dass 

die Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis 

von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächti-

gung wird von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in entsprechender 

Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglich-

keit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. 

Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der Aktionäre wird da-

durch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräu-

ßert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenpreis nicht we-

sentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des 

Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor 

der Veräußerung. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag 

vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherr-

schenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen.

Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 

Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 10% des aktuellen Börsen-

preises betragen. Die Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die 

unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 

AktG veräußerten Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals nicht 

überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-

werdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Die 

Aktionäre haben grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungs-

quote durch Kauf von itelligence Aktien über die Börse aufrechtzu-

erhalten. Die Ermächtigung liegt im Interesse der Gesellschaft, weil 
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sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft. Sie ermöglicht es insbesonde-

re, Aktien auch gezielt an Kooperationspartner auszugeben.

Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen Sachleistung 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgen. Die Ge-

sellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, eigene Aktien unmittel-

bar oder mittelbar als Gegenleistung im Rahmen von Unterneh-

menszusammenschlüssen oder im Zusammenhang mit dem Erwerb 

von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Un-

ternehmen anbieten zu können. Der internationale Wettbewerb 

und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen nicht selten in der-

artigen Transaktionen die Gegenleistung in Form von Aktien. Die 

hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft den not-

wendigen Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum 

Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen 

an Unternehmen schnell und flexibel sowohl national als auch auf 

internationalen Märkten ausnutzen zu können. Dem trägt der vor-

geschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festle-

gung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf achten, 

dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der 

Vorstand wird sich bei der Bemessung des Wertes der als Gegenleis-

tung gewährten Aktien am Börsenpreis der itelligence Aktien orien-

tieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist 

hierbei nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Verhand-

lungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises in 

Frage zu stellen.

Die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eige-

nen Aktien können des Weiteren von der Gesellschaft ohne erneuten 

Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. Entsprechend 

§ 237 Absatz 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesell-

schaft die Einziehung ihrer voll eingezahlten Stückaktien beschlie-

ßen, auch ohne dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals 

der Gesellschaft erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung 

sieht neben der Einziehung mit Kapitalherabsetzung diese Alterna-

tive ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien 

ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische 

Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital der Gesellschaft. 

Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich 

werdende Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine 

Einziehung verändernden Anzahl der Stückaktien vorzunehmen.
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Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, die aufgrund des 

vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen 

Aktien zur Erfüllung von Rechten von Inhabern bzw. Gläubigern 

von durch die Gesellschaft oder von einer 100%igen Beteiligungsge-

sellschaft ausgegebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschrei-

bungen zu verwenden. Sofern die Gesellschaft von dieser Möglich-

keit Gebrauch macht, muss keine bedingte Kapitalerhöhung 

durchgeführt werden. Die Interessen der Aktionäre werden durch 

diese zusätzliche Möglichkeit daher nicht berührt. 

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, die erworbenen ei-

genen Aktien als Belegschaftsaktien Mitarbeitern der itelligence AG 

und mit ihr verbundener Unternehmen zum Erwerb anzubieten. 

Hierdurch soll der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet werden, ih-

ren Mitarbeitern Aktien anzubieten. Die Nutzung vorhandener eige-

ner Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer Barleistung kann 

wirtschaftlich sinnvoll sein, die Ermächtigung soll insoweit die Fle-

xibilität erhöhen.

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur 

hinsichtlich solcher Aktien Gebrauch gemacht werden, die auf 

Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden. Die  

Ermächtigung umfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach § 71 d 

Satz 5 AktG erworben wurden. Es ist vorteilhaft und schafft weitere 

Flexibilität, diese eigenen Aktien in gleicher Weise wie die auf 

Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien ver

wenden zu können.

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens 

bestimmen, dass Maßnahmen des Vorstands auf Grund der Haupt-

versammlungsermächtigung nach § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG nur mit 

seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. Der Vorstand 

wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der Er-

mächtigung unterrichten.
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Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts in der Hauptversammlung sind diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die sich rechtzeitig anmelden und für die bei der Gesell-

schaft ein besonderer, durch das depotführende Institut in Textform 

(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache ausgestellter 

Nachweis des Anteilsbesitzes eingereicht wird. Der Nachweis des 

Anteilsbesitzes hat sich auf den Beginn des Mittwochs, 6. Mai 2009, 

0.00 Uhr, zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der nachfol-

genden Adresse bis spätestens Mittwoch, 20. Mai 2009, zugehen:

itelligence AG

c/o Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft

CBD5HV

80311 München

Deutschland

Telefax +49 (0)89/5400 2519

E-Mail hauptversammlungen@hvb.de

Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes bei der Gesell-

schaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptver-

sammlung übersandt.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen,  

bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nach-

weises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen.

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilneh-

men möchten, können ihr Stimmrecht durch Bevollmächtigte, z.B. 

durch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung, ausüben 

lassen.

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch 

eine andere, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmun-

gen gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, ist 

die Vollmacht schriftlich (§ 126 BGB) zu erteilen.
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Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten, Aktionärsvereini-

gungen oder anderen, mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Be-

stimmungen gleichgestellten Personen oder Institutionen bitten wir 

die Einzelheiten der Bevollmächtigung bei dem Kreditinstitut oder 

dem sonstigen vorstehend genannten Vollmachtsnehmer zu erfragen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, dass sie 

sich durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter, welche von 

der Gesellschaft benannt werden, vertreten lassen können.

Diejenigen Aktionäre, die den Stimmrechtsvertretern eine Voll-

macht erteilen möchten, benötigen hierzu eine Eintrittskarte der 

Hauptversammlung. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte 

sicherzustellen, sollte die Bestellung möglichst frühzeitig bei der 

Depotbank eingehen.

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevoll-

mächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisungen für die 

Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter 

sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Zur Ausübung an-

derer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen von Fragen oder Anträ-

gen oder der Abgabe von Erklärungen stehen die Stimmrechtsvertre-

ter nicht zur Verfügung. Auch an einer Abstimmung über weiter- 

gehende Gegenanträge und sonstige während der Hauptversamm-

lung gestellte Anträge können die Stimmrechtsvertreter nicht teil-

nehmen. Sie werden sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. 

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesell-

schaft müssen bis spätestens zum Ablauf des 26. Mai 2009 bei den 

Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft unter der folgenden Adresse 

eingehen: itelligence AG, c/o Better Orange IR & HV AG, Haidelweg 

48, 81241 München, Deutschland.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formu-

lar zur Vollmachts- und Weisungserteilung stehen den Aktionären 

unter der Internetadresse http://www.itelligence.de/Hauptversamm-

lung zur Verfügung. Persönliche Auskunft erhalten unsere Aktionäre 

Montags bis Freitags zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr unter der 

Telefon-Nummer +49 (0) 89 / 889 690 620.

Gemäß § 30a Absatz 1 Nr. 5 WpHG weisen wir darauf hin, dass je-

der Aktionär unaufgefordert mit seiner Eintrittskarte ein Voll-

machtsformular übermittelt bekommt.
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Aktionäre, die Anfragen oder Anträge zur Hauptversammlung  

haben, bitten wir, diese an folgende Anschrift zur richten:

itelligence AG

Investor Relations

Königsbreede 1

33605 Bielefeld

Telefax +49 (0)5 21/9 14 45 201

E-Mail katrin.schlegel@itelligence.de 

Gegenanträge gegen die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat 

zu den Punkten der Tagesordnung mit Begründung, die fristgerecht 

bei der oben genannten Anschrift eingehen, werden nach ihrem 

Eingang unter der Internetadresse www.itelligence.de/Hauptver-

sammlung veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden 

nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu 

den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internet-

adresse veröffentlicht.

Gemäß § 30b Absatz 1 Nr. 1 WpHG wird mitgeteilt, dass zum  

Zeitpunkt der Einberufung das Grundkapital der itelligence AG 

23.995.206 Euro beträgt und in ebenso viele nennwertlose Stück

aktien eingeteilt ist. Jede Aktie gewährt ein Stimmrecht.

Bielefeld, im April 2009

itelligence AG 

Der Vorstand
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Anfahrt mit dem PKW

Von der Autobahn A2 kommend, fahren Sie die AB-Ausfahrt  

„Bielefeld-Zentrum“ stadteinwärts. Sie befinden sich nun auf der 

Detmolder Straße. Dieser Straße ca. 3,5 km folgen, bis Sie an einer 

Ampelkreuzung auf der linken Seite ein „Honda“-Autohaus und  

ein Gebäude der Deutschen Telekom sehen. An dieser Ampelkreu-

zung links abbiegen in die Königsbreede. Am Ende der Straße  

befindet sich auf der linken Seite das itelligence Gebäude.

Parkmöglichkeiten

Auf dem itelligence Parkplatz direkt vor dem Gebäude auf der  

linken Seite.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter

www.itelligence.de/unternehmen/standorte

Standort Bielefeld:
Königsbreede 1
33605 Bielefeld
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itelligence AG  /  Königsbreede 1  33605 Bielefeld   

Tel. +49 (0)5 21/9 14 48 0  fax +49 (0)5 21/9 14 45 100   

www.itelligence.de  dialog@itelligence.de


